Hauptversammlung 2026

Weitergehende Erlauterungen zu
den Rechten der Aktionare

Zusatzliche Informationen



Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE am 3. Juni 2026 s SUSS

Weitergehende Erlauterungen zu den Rechten der Aktionare nach Art. 56 Satz 2
und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2,126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG

Gemal § 122 Abs. 2 AktG kdnnen Aktionére, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen
Betrag von EUR 500.000,00 (Letzteres entspricht 500.000 Aktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstande auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist geman Art. 56 Satz 3 der SE-VO in Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG fur
Erganzungsverlangen der Aktionare einer Europaischen Gesellschaft (SE) erforderlich. Darlber hinaus kann die Hauptversammiung
geman § 87 Abs. 4 AktG auf Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG die nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festgelegte MaximalvergUtung flr
den Vorstand herabsetzen. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands Uber den Antrag halten und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht
entsprochen wird, auch bis zur Entscheidung des Gerichts Uber das Ergadnzungsverlangen halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage
bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmaglichkeiten, auf die ausdrtcklich hingewiesen wird. Bei der Fristberechnung sind
ferner die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Erganzungsantrage nebst Begrindung oder Beschlussvorlagen sowie der Nachweis Uber die Aktienbesitzzeit sind schriftlich (§ 126 BGB)
oder in elektronischer Form, d.h. unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB), an den Vorstand der SUSS
MicroTec SE zu richten und mussen bei der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs hicht mitzurechnen sind), also bis spatestens am 3. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter
nachfolgender folgender Anschrift

SUSS MicroTec SE
Vorstand

Schlei3heimer StraBe 90
85748 Garching
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oder, bei Verwendung elektronischer Form, unter Hinzuflgung des Namens des oder der verlangenden Aktionare mit qualifizierter
elektronischer Signatur unter der E-Mail-Adresse ir@suss.com zugehen. Spater zugegangene Erganzungsverlangen werden nicht
bertcksichtigt.

Bekannt zu machende Erganzungsantrage bzw. Ergdnzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung
bekannt gemacht wurden - unverzlglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur
Vero6ffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europaischen Union
verbreiten. Sie werden auBerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.suss.com/de/investor-
relations/hauptversammlung zuganglich gemacht.

Die diesem Aktionarsrecht zugrunde liegenden Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 Uber das
Statut der Européischen Gesellschaft (SE) ('SE-VO"), des SE-Ausflhrungsgesetzes ("SEAG") und des Aktiengesetzes ("AktG") lauten wie
folgt:

Die Ergénzung der Tagesordnung flr eine Hauptversammlung durch einen oder mehrere Punkte kann von einem oder mehreren
Aktiondren beantragt werden, sofern sein/ihr Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10 % betrégt. Die Verfahren und Fristen
fur diesen Antrag werden nach dem einzelstaatlichen Recht des Sitzstaats der SE oder, sofern solche Vorschriften nicht vorhanden
sind, nach der Satzung der SE festgelegt. Die Satzung oder das Recht des Sitzstaats kénnen unter denselben Voraussetzungen,
wie sie flir Aktiengesellschaften gelten, einen niedrigeren Prozentsatz vorsehen.

(2) Die Ergénzung der Tagesordnung fur eine Hauptversammiung durch einen oder mehrere Punkte kann von einem oder
mehreren Aktiondren beantragt werden, sofern sein oder ihr Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500 000 Euro erreicht.
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(1) Die Hauptversammliung ist einzuberufen, wenn Aktionére, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde verlangen, das Verlangen ist an den Vorstand
zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammliung zu verlangen, an eine andere Form und an
den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knlipfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung des Vorstands Uber den Antrag halten. § 121 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(2) In gleicher Weise kbnnen Aktionére, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegensténde auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne
des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bérsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der
Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionére, die das Verlangen gestellt haben, erméachtigen, die
Hauptversammiung einzuberufen oder den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der
Versammlung bestimmen. Auf die Erméchtigung muss bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden.
Gegen die Entscheidung ist die Beschwer-de zuldssig. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis zur
Entscheidung des Gerichts halten.

(4) Die Gesellschaft trégt die Kosten der Hauptversammiung und im Fall des Absatzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das
Gericht dem Antrag stattgegeben hat.

(4) Die Hauptversammiung kann auf Antrag nach § 122 Abs. 2 Satz 1die nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 festgelegte
Maximalverglitung herabsetzen.
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(1) Der Aufsichtsrat der bérsennotierten Gesellschaft beschliel3t ein klares und versténdliches System zur Verguitung der
Vorstandsmitglieder. Dieses Vergutungssystem enthélt mindestens die folgenden Angaben, in Bezug auf
Vergltungsbestandteile jedoch nur, soweit diese tatséchlich vorgesehen sind:

1. die Festlegung einer Maximalvergltung der Vorstandsmitglieder; (...)

(1) Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegensténde auf die Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese
entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls unverzliglich nach Zugang des Ver-langens bekannt zu machen; § 121
Abs. 4 gilt sinngemal3; zudem gilt bei bérsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntmachung und
Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.
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(4) Die Einberufung ist in den Gesellschaftsbldttern bekannt zu machen. Sind die Aktionéare der Gesellschaft namentlich bekannt,
S0 kann die Hauptversammiung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt;
der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. Die Mitteilung an die im Aktienregister Eingetragenen genugt.

(4a) Bei borsennotierten Gesellschaften, die nicht ausschlielich Namensaktien ausgegeben haben oder welche die
Einberufung den Aktionéren nicht unmittelbar nach Absatz 4 Satz 2 (ibersenden, ist die Einberufung spétestens zum
Zeitpunkt der Bekanntmachung solchen Medien zur Verdffentlichung zuzuleiten, bei denen davon ausgegangen werden

kann, dass sie die Information in der gesamten Européischen Union verbreiten.

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurlickberechnet werden, ist der Tag der Versammliung nicht
mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich

vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Blrgerlichen
Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbérsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine

andere Berechnung der Frist bestimmen.

Ist die Austbung von Rechten aus der Aktie davon abhéangig, dass der Aktiondr wéhrend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der
Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf Ubereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut,
ein Wertpapierinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes tatiges
Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgéngers wird dem Aktiondr zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich,

von seinem Treuhénder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer
Bestandstibertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes Uber Bausparkassen erworben hat.”
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Aktiondre kdnnen der Gesellschaft au3erdem Gegenantrage gegen Vorschlage von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten
Tagesordnungspunkten geman § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschlage zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprifern geman §§ 127 Satz 1,126 Abs. 1 AktG Ubersenden.

Gemal § 126 Abs. 1 AktG sind Antrage von Aktionaren einschlieBlich des Namens des Aktionars, einer etwaigen Begrindung und einer
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen
zuganglich zu machen, wenn der Aktionadr mindestens 14 Tage vor der Hauptversammiung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen
einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (nebst einer etwaigen Begrundung)
an die nachstehende Anschrift bzw. E-Mail-Adresse Ubersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmaoglicher
Zugangstermin ist der 19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ).

Gegenantrage (nebst einer etwaigen Begrindung) und Wahlvorschldge von Aktiondren sind unter Angabe des Namens des Aktionars
ausschlieBlich an die nachstehende Anschrift bzw. E-Mail-Adresse zu richten:

SUSS MicroTec SE

Investor Relations
Schlei3heimer Stra3e 90
85748 Garching

oder per E-Mail: ir@suss.com

Anderweitig adressierte Gegenantrage und Wahlvorschlage werden nicht berticksichtigt.
Das Recht eines','jeden Aktionars, wahrend der Hauptversammlung Gegenantrage zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch
ohne vorherige Ubermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberthrt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenantrage, die der

Gesellschaft vorab fristgerecht Ubermittelt worden sind, in der Hauptversammiung nur Beachtung finden, wenn sie dort mundlich gestellt
werden.
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Zuganglich zu machende Antrage und Wahlvorschlage von Aktionaren (einschlielich des Namens des Aktionars und einer etwaigen
Begrindung) werden, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen gentigen, einschliellich des Namens des Aktionars unverzuglich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://www.suss.com/de/investor-relations/hauptversammlung zuganglich gemacht. Etwaige
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veroffentlicht.

Die Gesellschaft kann von einer Zuganglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begrindung sowie eines Wahlvorschlags absehen,
wenn die Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 AktG vorliegen. Vorschlage zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprufern
werden zudem nur zuganglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeubten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person (§ 124
Abs. 3 Satz 4 AktG) sowie im Fall von Vorschlagen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten.

Die diesen Aktionarsrechten zugrunde liegenden Bestimmungen des Aktiengesetzes, die auch regeln, unter welchen Voraussetzungen von
einer Zuganglichmachung von Gegenantragen und Wahlvorschlagen abgesehen werden kann, lauten wie folgt:

(1) Antrége von Aktiondren einschlie3lich des Namens des Aktionérs, der Begriindung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugénglich zu machen,
wenn der Aktionar mindestens 14 Tage vor der Versammiung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begrindung an die in der Einberufung hierftir
mitgeteilte Adresse Ubersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei bérsennotierten Gesellschaften hat das
Zugénglichmachen (ber die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begriindung brauchen nicht zugénglich gemacht zu werden,

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugénglichmachen strafbar machen wtirde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammiung fiihren wirde,

3. wenn die Begriindung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefiihrende Angaben oder wenn sie
Beleidigungen enthélt,
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4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestlitzter Gegenantrag des Aktionéars bereits zu einer Hauptversammlung der
Gesellschaft nach § 125 zugénglich gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktiondrs mit wesentlich gleicher Begriindung in den letzten funf Jahren bereits zu
mindestens zwei Hauptversammiungen der Gesellschaft nach § 125 zugénglich gemacht worden ist und in der
Hauptversammiung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals fir ihn gestimmt hat,

6. wenn der Aktionar zu erkennen Qibt, dass er an der Hauptversammiung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten
lassen wird, oder

7. wenn der Aktionar in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag
nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Die Begrindung braucht nicht zugénglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen betréagt.

(3) Stellen mehrere Aktiondre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenantrége, so kann der Vorstand die
Gegenantrége und ihre Begrindungen zusammenfassen.

[-]

Fiir den Vorschlag eines Aktionérs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlusspriifern gilt § 126 sinngemais. Der
Wahivorschlag braucht nicht begrindet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugénglich zu
machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthéit. Der Vorstand hat den
Vorschlag eines Aktionérs zur Wahi von Aufsichtsratsmitgliedern bérsennotierter Gesellschaften, fir die das
Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergénzungsgesetz gilt, mit folgenden
Inhalten zu versehen:

1. Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Abs. 2,

2. Angabe, ob der Gesamterfiillung nach § 96 Abs. 2 Satz 3 widersprochen wurde und

3. Angabe, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Ménnern besetzt sein mussen, um das

Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 zu erflillen.

8/12



Hauptversammlung der SUSS MicroTec SE am 3. Juni 2026 s SUSS

(3) ... DerVorschilag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Priifern hat deren Namen, ausgetbten Beruf und Wohnort
anzugeben. ...

(1) ... Bei bérsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten beizufiigen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in
vergleichbaren in- und ausléndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefligt werden.

Hat ein Aktionér einen Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 127 gemacht und beantragt er in der
Hauptversammiung die Wahl des von ihm Vorgeschlagenen, so ist Uber seinen Antrag vor dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu

beschliel3en, wenn es eine Minderheit der Aktiondre verlangt, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des vertretenen
Grundkapitals erreichen.”

Jedem Aktiondr ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft (ber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist,
soweit diese Auskunft zur sachgeméaBen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt
sich auch auf die rechtlichen und geschéftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschiuss einbezogenen Unternehmen. Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgelbt
werden, ohne dass es einer vorherigen Ankindigung oder sonstigen Mitteilung bedlrfte. Auskunftsverlangen sind in der
Hauptversammiung grundsétzlich mundlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Unter bestimmten Umsténden darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Die Tatbestédnde, in denen der Vorstand berechtigt ist, die
Auskunft zu verweigern, sind in den nachstehend auszugsweise wiedergegebenen Regelungen des Aktiengesetzes aufgefihrt.
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Daruber hinaus ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Leitungs- und OrdnungsmafBnahmen in der Hauptversammilung berechtigt.
Hierzu gehort auch die Berechtigung zur zeitlich angemessenen Beschrankung des Frage- und Rederechts der Aktiondre. Die zugrunde
liegende Regelung in § 24 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft, die in Satz 1von der Erméachtigung des untenstehend wiedergegebenen §
131 Abs. 2 Satz 2 AktG Gebrauch macht, lautet wie folgt:

(3) ,Der Versammliungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionére zeitlich angemessen beschranken. Er ist insbesondere
erméchtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder wéhrend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen flr den
gesamten Hauptversammlungsverlauf, fir den einzelnen Tagesordnungspunkt oder fiir den einzelnen Frage- oder
Redebeitrag festzusetzen.

Die dem Auskunftsrecht der Aktionare zugrunde liegenden Bestimmungen des Aktiengesetzes, die auch regeln, unter welchen
Voraussetzungen der Vorstand zur Verweigerung der Auskunft berechtigt ist, lauten wie folgt:

(1) Jedem Aktionér ist auf Verlangen in der Hauptversammliung vom Vorstand Auskunft Uber Angelegenheiten der Gesellschaft zu
geben, soweit sie zur sachgeméiBen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschéftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des
Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionar verlangen, dass ihm in der Hauptversammiung Uber den
Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hétte. Die Auskunftspflicht
des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammiung, der der
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

(la) - (1h)(..)

(2) Die Auskunft hat den Grundsétzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung oder die
Geschéftsordnung geméai3 § 129 kann den Versammlungsleiter erméchtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionérs zeitlich
angemessen zu beschrénken, und Néheres dazu bestimmen.
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(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
1. soweit die Erteilung der Auskunft nach verniinftiger kaufméannischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder
einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufligen;

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansétze oder die Hohe einzelner Steuern bezieht;

3. Uber den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegensténde in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und
einem hbheren Wert dieser Gegensténde, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;

4. Uber die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein
den tatsédchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im
Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammiung den
Jahresabschluss feststellt;

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen wiirde;

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben Uber angewandte Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss
oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft (ber mindestens sieben Tage vor Beginn und in der
Hauptversammlung durchgéngig zugénglich ist.

Aus anderen Griinden darf die Auskunft nicht verweigert werden.
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(4) Ist einem Aktionédr wegen seiner Eigenschaft als Aktionar eine Auskunft aulBerhalb der Hauptversammiung gegeben worden,
So ist sie jedem anderen Aktionér auf dessen Verlangen in der Hauptversammiung zu geben, auch wenn sie zur sachgeméi3en
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. ... Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3
Satz 1Nr. 1bis 4 verweigern. Sétze 1und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes
Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des
Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens
erteilt und die Auskunft flr diesen Zweck bendtigt wird.

(5) Wird einem Aktionér eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft
verweigert worden ist, in die Niederschrift tber die Verhandlung aufgenommen werden. ..."

Garching b. Minchen, im April 2026

Der Vorstand
SUSS MicroTec SE

1212



	Aktionärsrechte
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 71
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75
	Folie 76
	Folie 77
	Folie 78


